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Geschäftszahl: 2022-0.157.637  

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 10034/J betreffend "Sys-

tematische Postenkorruption", welche die Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kollegin-

nen und Kollegen am 28. Februar 2022 an mich richteten, stelle ich eingangs fest, dass es 

während des abgefragten Zeitraumes mehrere Novellen des Bundesministeriengesetzes 

gab, die zum Teil erhebliche Veränderungen in der Zusammensetzung der Bundesministe-

rien bewirkt haben und dass die Beantwortung dementsprechend auf Grundlage der in 

meinem Ressort vorhandenen Akten und Daten erfolgt. Im Übrigen ist auf die allgemeinen 

Bemerkungen in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 10029/J durch den 

Herrn Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zu verweisen. 

Antwort zu Punkt 1 der Anfrage: 

1. Wie oft und wann wurde die Geschäftseinteilung Ihres Ressorts seit 2013 geändert 

(Bitte um Übermittlung aller der in diesem Zeitraum in Geltung gestandenen Versio-

nen der Geschäftseinteilung)?  

a. Wie viele Leitungsfunktionen wurden jeweils durch die Änderung der Geschäfts-

einteilung vakant (Bitte um Auflistung nach Geschäftseinteilung und jeweiliger 

Ebene Leitungsfunktion: Sektion, Gruppe, Abteilung sowie Stabstelle)?  

b. Wie viele Leitungsfunktionen waren danach neu zu besetzen (Bitte um Auflistung 

nach Geschäftseinteilung und jeweiliger Ebene Leitungsfunktion: Sektion, Gruppe, 

Gruppe, Abteilung sowie Stabstelle)? 

Die im anfragegegenständlichen Zeitraum erfolgten Änderungen der Geschäftseinteilung 

der Zentralleitung des nunmehrigen Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirt-
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schaftsstandort und die jeweilige Anzahl der dadurch neu zu besetzenden Sektions-, 

Gruppen- und Abteilungsleitungen ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

Änderung der  

Geschäftseinteilung 

Sektionsleitungen Gruppenleitungen Abteilungsleitungen 

1. Jänner 2013 0 0 0 

16. Jänner 2013 0 0 0 

23. Mai 2013 0 0 0 

1. August 2014 0 0 0 

1. September 2014 0 0 0 

1. September 2015 0 0 0 

1. Oktober 2015 0 0 0 

1. April 2016 0 0 0 

15. Dezember 2016 0 0 0 

1. März 2018 1 0 0 

1. Jänner 2019 4 4 14 

1. April 2020 0 0 1 

1. Juli 2020 0 1 0 

1. November 2020 0 0 1 

15. April 2021 0 0 1 

1. September 2021 0 0 0 

1. Dezember 2021 0 1 1 

 

Antwort zu Punkt 2 der Anfrage: 

2. Wie viele und welche Leitungsfunktionen wurden vorläufig 

a. mit Personen aus dem Kabinett besetzt (Bitte um chronologische Auflistung)?  

b. mit dem Generalsekretär oder Personen aus dem Büro des Generalsekretärs be-

setzt (Bitte um chronologische Auflistung)?  

c. mit Personen aus anderen Ressorts besetzt (Bitte um chronologische Auflistung)?  
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d. mit Personen, die nach 2017 ins Ressort gekommen sind besetzt (Bitte um chrono-

logische Auflistung)? 

Seit Beginn der XXVII. Gesetzgebungsperiode wurden zwei Personen aus meinem Kabinett 

geschäftsführend mit der Leitung von Abteilungen im Bundesministerium für Digitalisie-

rung und Wirtschaftsstandort betraut. Dies ist jedoch nicht mehr aufrecht, denn beide 

Personen haben inzwischen das Haus verlassen.  

Antwort zu Punkt 3 der Anfrage: 

3. Wie viele und welche Leitungsfunktionen wurden in Ihrem Ressort seit 2013 vergeben 

(Bitte um chronologische Auflistung mit den jeweiligen Informationen)?  

a. Wie viele Personen haben sich für die ausgeschriebenen Leitungsfunktionen be-

worben?  

b. Zu welchen Ergebnissen führten die jeweiligen Auswahlverfahren (Bitte um Über-

mittlung der Bewerber-Rankings)?  

c. Wie viele Leitungsfunktionen wurden mit Personen besetzt, die zuvor vorläufig mit 

dieser Funktion betraut waren?  

d. Wie viele Leitungsfunktionen wurden mit internen Personen besetzt? 

Im Jahr 2013 waren drei Abteilungsleitungen, im Jahr 2014 fünf Abteilungsleitungen und 

im Jahr 2015 eine Abteilungsleitung neu zu besetzen. Zur Besetzung von Führungspositio-

nen in den Jahren 2016 bis 2019 ist auf die parlamentarische Anfrage Nr. 2125/J zu ver-

weisen. Im Jahr 2020 waren der Generalsekretär/die Generalsekretärin, der/die stellver-

trende Generalsekretär/Generalsekretärin, eine Sektionsleitung, zwei Gruppenleitungen 

und fünf Abteilungsleitungen und im Jahr 2021 eine Sektionsleitung, eine Gruppenleitung 

und fünf Abteilungsleitungen neu zu besetzen. Ergänzend ist auf die zum Beweisthema 4 

an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss übermittelten Unterlagen zu verwei-

sen. 

Antwort zu Punkt 4 der Anfrage: 

4. Wie viele und welche Personen waren in den Jahren 2013-2021 gleichzeitig im Kabi-

nett oder dem Generalsekretariat einerseits und einer Leitungsfunktion andererseits 

zugeteilt (Bitte um chronologische Auflistung pro Kalenderjahr)? 

a. Welche dieser Leitungsfunktionen waren als Teilzeittätigkeit ausgeschrieben? 
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Dies traf in den Jahren 2018 und 2019 auf eine, im Jahr 2020 auf zwei und im Jahr 2021 

auf drei Personen zu. Die jeweiligen Leitungsfunktionen wurden nicht als Teilzeittätigkeit 

ausgeschrieben. 

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage: 

5. Sind aktuell Personen gleichzeitig im Kabinett und einer anderen Position in Ihrem Res-

sort zugeteilt?  

a. Wenn ja, welche Personen auf welchen Positionen?  

b. Wenn ja, waren diese Funktionen als Teilzeittätigkeit ausgeschrieben? 

Derzeit wird eine Referentin aus meinem Kabinett auch als Referentin in einer Abteilung 

verwendet. Diese Funktion wurde nicht als Teilzeittätigkeit ausgeschrieben. 

Antwort zu Punkt 6 der Anfrage: 

6. Wie viele Mitarbeiter_innen Ihres aktuellen Kabinetts bekamen bereits eine Stelle in 

Ihrem oder einem anderen Ressort durch wen wann zugesagt?  

a. Wo und über welchen Zeitraum wurden die jeweiligen Stellen ausgeschrieben?  

b. Wie und von wem wurden die Bewerbungsvorraussetzungen [sic] und das Word-

ing der jeweiligen Ausschreibungen ermittelt?  

c. Wie viele Personen haben sich für die ausgeschriebenen Positionen beworben?  

d. Wurden externe Personalisten in die jeweiligen Besetzungsprozesse eingebunden?  

i. Wenn ja: Welche waren das und wie wurden sie ausgewählt?  

e. Zu welchen Ergebnissen führten die jeweiligen Auswahlverfahren (Bitte um Über-

mittlung der Bewerber-Rankings)? 

Derartige Zusagen wurden zu keinem Zeitpunkt getätigt.  

Antwort zu Punkt 7 der Anfrage: 

7. Wie viele Mitarbeiter_innen Ihres aktuellen Kabinetts sind auf Planstellen anderer Mi-

nisterien und wurden von diesen Ihrem Ministerium zugeteilt? 

a. Seit wann bestehen diese Zuteilungen jeweils?  

b. Gab es Fälle, in denen Mitarbeiter_innen des Kabinetts auf eine Planstelle eines 

anderen Ministeriums übertragen wurden und sogleich wieder zur Tätigkeit im 

Kabinett Ihres Ministeriums zugeteilt wurden?  
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i. Wenn ja, wann wurde dies vollzogen und welche Ministerien waren invol-

viert? 

Keine. 

Antwort zu den Punkten 8 und 9 der Anfrage: 

8. In wie vielen Fällen wurden Mitarbeiter_innen nach einer Geschäftseinteilungsände-

rung aus Leitungsfunktionen entfernt, aber erhielten Ergänzungszulagen gem. 75 VBG 

[sic] bzw. fielen in die "Fallschirmregel" gem. § 12b Abs. 5 GehG (Bitte um Auflistung 

der Fälle pro Kalenderjahr)? 

9. Was waren die Gesamtausgaben für Ergänzungszulagen gem. § 75 VBG und § 12b 

GehG in den Kalenderjahren 2013-2022 (Bitte um Auflistung der Ausgaben pro Kalen-

derjahr)? 

Es handelt sich um vier Fälle. Die Zahlungen aus diesem Titel beliefen sich im Jahr 2019 auf 

€ 12.648,40, im Jahr 2020 auf € 4.547,70, im Jahr 2021 auf € 4.434,96 und im ersten Quar-

tal des Jahres 2022 auf € 3.267,75. 

Wien, am 28. April 2022 

Dr. Margarete Schramböck 

Elektronisch gefertigt 
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